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Zebrastreifen in der Friedhofstraße; Antrag der SDP-Fraktion vom 07.11.2018 
 
13. Sitzung des Ortsbeirates Allendorf vom 20.11.2018, TOP 7,   
15. Sitzung des Ortsbeirates Allendorf vom 26.03.2019, TOP 3, 
16. Sitzung des Ortsbeirates Allendorf vom 07.05.2019, TOP 3   
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der 13. Sitzung des Ortsbeirats Allendorf wurde der Magistrat darum gebeten, einen Zebrastreifen 
in der Friedhofstraße in Höhe der Kirche zu installieren. 
 
Die Straßenverkehrsbehörde teilt hierzu mit, dass der Bedarf für einen Zebrastreifen im Rahmen der 
Sicherheitsverbesserung des Schulweges und auch der Überquerung zum Besuch der Gottesdienste 
in der Friedrichstraße, Höhe Kirche, nicht vorhanden ist. 
 
Unterstützende Maßnahmen der Sicherheit für Fußgänger nach Erklärungen der 
Straßenverkehrsordnung sind notwendig, wenn die geforderten Verkehrsstärken (hier: Fußgänger- 
und Kraftfahrzeug-Vorkommen) gegeben sind. Die Verkehrsstärke ist zu den Spitzenstunden jedoch 
nicht gegeben. 
 
Zudem sollten Fußgängerüberwege (FGÜ) in der Regel nur angelegt werden, wenn es erforderlich 
ist, dem Fußgänger Vorrang zu geben, weil er sonst nicht sicher über die Straße kommt. Dies ist 
jedoch nur dann der Fall, wenn es die Fahrzeugstärke und das Fußgängeraufkommen nötig macht. 
 
Die Friedhofstraße ist nach Prüfung eine übersichtliche, mäßig befahrene Kreisstraße, mit weniger 
Fußgängerquerungen und ohne Sichtbehinderung.  
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Ergänzend befindet sich diesem Schreiben beigefügt ein Auszug aus dem Schulwegeplan 
(Kleebachschule). In diesem sind sichere Querungsstellen, Gefahrenstellen sowie Möglichkeiten vom 
Wohnort der Kinder zur Schule aufgezeigt.  
 
Folglich ist der Schulweg der Kinder aus der Hintergasse, mit der Querung in der Untergasse, dem 
Schulwegplan zu entnehmen.  
 
Die verspätete Beantwortung bitten wir zu entschuldigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
 
Peter Neidel 
Bürgermeister 
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